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VERNETZEN
SIE CRAILSHEIM
MIT DER WELT.

Stadtverwaltung Crailsheim
Marktplatz 1 • 74564 Crailsheim

Aufb au und Inhalte des Studiums
Das duale Studium beginnt am 1. September und um-
fasst eine Regelstudienzeit von sechs Semestern. Die 
Theoriephasen werden an den Hochschulen Ludwigs-
burg oder Kehl statt fi nden. Die Praxisphasen können 
im Ressort Digitales & Kommunikation bei der Stadt-
verwaltung Crailsheim absolviert werden.
Hier erwerben Sie Kompetenzen, um die Digitalisie-
rung in der öff entlichen Verwaltung sowohl strate-
gisch als auch operativ zu steuern und die Chancen 
des digitalen Wandels zu nutzen. Der Studiengang 
schließt mit dem akademischen Grad „Bachelor of 
Arts – Digitales Verwaltungsmanagement“ ab, mit dem 
gleichzeitig die Laufb ahnbefähigung für den gehobe-
nen Dienst erworben wird.

Das erwartet Sie bei uns
• Aktive und selbstständige Mitarbeit im Ressort Digi-

tales & Kommunikation, das insbesondere Quer-
schnitt sthemen der Stadtverwaltung bearbeitet

• Unterstützung bei der Steuerung von Projekten zur 
Digitalisierung der Verwaltung und der Bürgerser-
vices

• Mitwirken bei der Einführung der elektronischen 
Akte

Das bringen Sie mit, um sich für einen Studienplatz
bewerben zu können
• Hochschulzugangsberechtigung (bis 15. Juli nach-

zuweisen)
• Bestandener „Studierfähigkeitstest DVM“ an einer 

der dualen Hochschulen

Das bieten wir Ihnen
• Ab Studienbeginn ein Beamtenverhältnis auf Wider-

ruf mit monatlichen Anwärterbezügen von etwa 
1.280 Euro (nett o)

• Ein praxisorientiertes Studium mit Praxisphasen in 
einem jungen und dynamischen Team

• Eigenverantwortliches Mitgestalten der digitalen 
Transformation einer modernen Stadtverwaltung 
mit fl achen Hierarchien

• Fundierte Einarbeitung zu Beginn der Praxisphase 
und die Möglichkeit, eine praxisorientierte Ab-
schlussarbeit mit individueller Betreuung zu ver-
fassen

Die Stadtverwaltung Crailsheim bietet die Praxisstelle 
im Rahmen des Studiengangs Bachelor of Arts – Digi-
tales Verwaltungsmanagement als Ausbildungsbehör-
de an. Eine Bewerbung ist ab dem 1. April bis zum 
15. Juli ausschließlich über das gemeinsame Online-
Bewerbungsportal der beiden dualen Hochschulen 
möglich. Bei der Bewerbung müssen Sie die Stadtver-
waltung Crailsheim als Ausbildungsbehörde für die 
Praxiseinheiten angegeben, wenn Sie ein Praktikum 
im oben genannten Rahmen absolvieren möchten.

Für Auskünft e zu den Praxiseinheiten bei der
Stadtverwaltung stehen Ihnen zur Verfügung
• Martina Hopf, Ressort Verwaltung, 
 Tel. +49 7951 403-1158
• Thomas Haas, Ressort Digitales & Kommunikation,
 Tel. +49 7951 403-1189

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Die Große Kreisstadt Crailsheim bietet in Kooperation mit den Dualen Hochschulen Kehl und Ludwigsburg 
ab 1. September 2021 den dualen Studiengang zum gehobenen Dienst

BACHELOR OF ARTS – DIGITALES VERWALTUNGSMANAGEMENT (M/W/D)
im Ressort Digitales & Kommunikation an.
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Aufgrund des § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) 
in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 
581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert 
durch Art. 2 Gesetz zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes und der 
Gemeindeordnung vom 02.12.2020 (GBl.  
S. 1095) hat der Gemeinderat am 06.05.2021 
folgende Hauptsatzung beschlossen:

I. VERFASSUNG UND ORGANE
§ 1 Verfassung

(1) Verwaltungsorgane der Stadt Crails-
heim sind der Gemeinderat und der/
die Oberbürgermeister/in.

(2) In der Stadt Crailsheim sind in den 
Stadtteilen Tiefenbach, Onolzheim, 
Roßfeld, Jagstheim, Westgartshau-
sen, Goldbach und Triensbach Ort-
schaften mit einem Ortschaftsrat 
und einem/einer Ortsvorsteher/in 
nach den §§ 67 ff. der GemO einge-
richtet.

II. GEMEINDERAT
§ 2 Rechtsstellung, 

Aufgaben und Zuständigkeiten
Der Gemeinderat ist die Vertretung der 
Bürgergerinnen und Bürger und das 
Hauptorgan der Stadt (§ 24 GemO). Er 
legt die Grundsätze für die Verwaltung 
der Stadt fest und entscheidet über alle 
Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht 
der Gemeinderat den beschließenden 
Ausschüssen, den Ortschaftsräten oder 
dem/der Oberbürgermeister/in bestimm-
te Angelegenheiten übertragen hat 
oder der/die Oberbürgermeister/in kraft 
Gesetzes zuständig ist. Der Gemeinde-
rat überwacht die Ausführung seiner 
Beschlüsse und sorgt beim Auftreten 
von Missständen in der Stadtverwal-
tung für deren Beseitigung durch den/
die Oberbürgermeister/in.

§ 3 Zusammensetzung
Der Gemeinderat besteht aus dem/der 
Oberbürgermeister/in als vorsitzendes 
Mitglied und 36 ehrenamtlichen Mit-
gliedern, die die Bezeichnung „Stadtrat“ 
bzw. „Stadträtin“ führen (§ 25 GemO).

§ 3a Durchführung von Sitzungen 
ohne persönliche Anwesenheit 

der Mitglieder im Sitzungsraum
(1) Der/Die Bürgermeister/in kann Sit-

zungen des Gemeinderats ohne per-

§ 7 Allgemeine Bestimmungen 
für die beschließenden Ausschüsse

(1) Ein Viertel aller Mitglieder eines  
beschließenden Ausschusses kann 
eine Angelegenheit, wenn sie für die 
Stadt von besonderer Bedeutung ist, 
dem Gemeinderat unterbreiten. 
Lehnt der Gemeinderat eine Be-
handlung ab, weil er die Vorausset-
zungen für die Verweisung als nicht 
gegeben ansieht, entscheidet der zu-
ständige beschließende Ausschuss.

(2) Der Gemeinderat kann den beschlie-
ßenden Ausschüssen allgemein oder 
im Einzelfall Weisungen erteilen, 
jede Angelegenheit, für die ein be-
schließender Ausschuss zuständig 
ist, an sich ziehen und Beschlüsse 
der beschließenden Ausschüsse, so-
lange sie noch nicht vollzogen sind, 
ändern oder aufheben.

(3) Angelegenheiten, deren Entschei-
dung dem Gemeinderat vorbehalten 
ist, sollen den beschließenden Aus-
schüssen innerhalb ihres Aufgaben-
gebiets zur Vorberatung zugewiesen 
werden. Anträge, die nicht vorbera-
ten worden sind, müssen den zustän-
digen beschließenden Ausschüssen 
zur Vorberatung überwiesen werden, 
wenn dies vom/von der Vorsitzenden 
oder einer Fraktion oder einem 
Sechstel aller Mitglieder des Gemein-
derats beantragt wird.

(4) Ist zweifelhaft, welcher Ausschuss 
im Einzelfall zuständig ist, so ist der 
Hauptausschuss zuständig.

(5) Widersprechen sich die Beschlüsse 
der beiden beschließenden Aus-
schüsse, entscheidet der Gemeinde-
rat.

§ 8 Aufgabenfelder 
der beschließenden Ausschüsse

(1) Der Geschäftskreis des Hauptaus-
schusses umfasst folgende Aufga-
bengebiete:
- Allgemeine 
 Verwaltungsangelegenheiten,
- Personalangelegenheiten,
- Finanz- und Haushaltswirtschaft, 

einschließlich Abgabeangelegenhei-
ten, soweit nicht ein Eigenbetrieb 
zuständig ist Fortsetzung auf Seite 22 

sönliche Anwesenheit der Mitglieder 
im Sitzungsraum in Form von Video-
konferenzen oder Hybridsitzungen 
einberufen. Die Voraussetzungen für 
die Einberufung und die Durchfüh-
rung dieser Sitzungen richtet sich 
nach den Bestimmungen des § 37a 
Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung.

(2) Für Sitzungen der beratenden/be-
schließenden Ausschüsse des Ge-
meinderats sowie der Ortschaftsräte 
gelten diese Regelungen entspre-
chend.

§ 4 Ältestenrat
Es wird ein Ältestenrat (§ 33 a GemO) 
gebildet. Dieser berät den/die Oberbür-
germeister/in in Fragen der Tagesord-
nung und des Gangs der Verhandlun-
gen des Gemeinderates. Das Nähere 
über die Zusammensetzung, den Ge-
schäftsgang und die Aufgaben des Äl-
testenrates regelt die Geschäftsord-
nung des Gemeinderates.

§ 5 Bildung von 
beschließenden Ausschüssen

1. Aufgrund von § 39 Abs. 1 GemO werden 
folgende beschließende Ausschüsse 
gebildet:
1.1. Ausschuss Dezernat I: 
 Hauptausschuss
1.2. Ausschuss Dezernat II: 
 Bau- und Sozialausschuss

2. Der Hauptausschuss besteht aus 
dem/der Oberbürgermeister/in und 
21 Stadtratsmitgliedern, der Bau- und 
Sozialausschuss aus dem/der Ober-
bürgermeister/in und 22 Stadtrats-
mitgliedern.

3. Für jedes Ausschussmitglied sind 
Stellvertretungen in Reihenfolge zu 
bestellen.

4. Nach jeder Gemeinderatswahl sind 
die Ausschüsse neu zu bilden.

§ 6 Zuständigkeiten 
der beschließenden Ausschüsse

Die beschließenden Ausschüsse ent-
scheiden im Rahmen ihrer Zuständig-
keit selbstständig anstelle des Gemein-
derats, soweit die Entscheidungen 
nicht dem Gemeinderat, einem Ort-
schaftsrat oder dem/der Oberbürger-
meister/in übertragen sind oder kraft 
Gesetzes zukommen.
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Neue Hauptsatzung in Kraft
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Fortsetzung von Seite 21 

- Unternehmen und Werke, 
 Beteiligungen
- Liegenschaften einschließlich Wald
- Ortsrecht
- Schulangelegenheiten
- Kindergärten
- Wirtschaftsförderung
- Wirtschaftliche Betätigung
- Fremdenverkehr 
 und Stadtmarketing
- Datenverarbeitung

(2) Der Geschäftskreis des Bau- und 
Sozialausschusses umfasst folgende 
Aufgabengebiete:
- Stadtentwicklung und Umwelt, 

Bauleitplanung, Bauordnung, Ver-
kehrs- und Nahverkehrsplanung, 
Landschaftsplanung

- Landesgartenschau
- Planung und Durchführung von 

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
einschließlich Grünwesen

III. OBERBÜRGERMEISTER/IN
§ 9 Zuständigkeiten

Der/Die Oberbürgermeister/in leitet die 
Stadtverwaltung und vertritt die Stadt. 
Er/Sie ist für die sachgemäße Erledi-
gung der Aufgaben und den ordnungs-
gemäßen Gang der Verwaltung verant-
wortlich und regelt die innere Organi-
sation der Stadtverwaltung. Der/Die 
Oberbürgermeister/in erledigt in eige-
ner Zuständigkeit die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und die ihm/ihr 
sonst durch Gesetz oder den Gemein-
derat übertragenen Aufgaben.

Weisungsaufgaben erledigt der/die 
Oberbürgermeister/in in eigener Zu-
ständigkeit, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. Dies gilt auch, 
wenn die Stadt in einer Angelegenheit 
angehört wird, die aufgrund einer An-
ordnung der zuständigen Behörde ge-
heimzuhalten ist.

- Planung von Sport-, Spiel- und 
Freizeiteinrichtungen, Park- und 
Grünanlagen, Friedhöfen

- Straßenbeleuchtung, technische 
Verwaltung der Straßen, Regiebe-
trieb, Baubetriebshof, Fuhrpark

- Öffentlicher Personennahverkehr
- Kulturangelegenheiten einschließ-

lich Museum und Archiv
- Volkshochschule und städtische 

Musikschule
- Sportangelegenheiten (Vereine)
- Volksfest
- Soziale Angelegenheiten, 
 insbesondere 
 Jugend- und Altenhilfe
- Öffentliche Sicherheit und Ord-

nung, soweit nicht der/die Ober-
bürgermeister/in kraft Gesetzes 
zuständig ist

- Feuerwehrwesen und 
 Marktangelegenheiten

IV. ABGRENZUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN DER ORGANE
§ 10 Die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Organe ergibt sich aus folgender Tabelle:

Ziff. Angelegenheit Oberbürger-            Ausschuss Gemeinderat
  meister/in  
  bis zu  mehr als bis zu mehr als
  Euro Euro Euro Euro

1 a). Die Bewirtschaftung der Mittel 
 nach dem Haushaltsplan im Einzelfall 100.000 100.000 500.000 500.000

1 b). Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
 im Rahmen genehmigter Vorhaben 100.000 100.000

2. Die Zustimmung zu überplanmäßigen und 
 außerplanmäßigen Ausgaben und zur 
 Verwendung von Deckungsreserven im Einzelfall 50.000 50.000 250.000 250.000

3. Die Ernennung, Einstellung und Entlassung  Besoldungs-
 von Beamten/Beamtinnen gruppe bis A 11 ab A 12 bis A 13 ab A 14

 und von Beschäftigten Entgeltgruppe 
  bis EG 11 ab EG 12 bis EG 13 ab EG 14

 und von Beschäftigten 
 im Sozial- und Erziehungsdienst bis S 15 ab S 16 bis S 18

 Sonstige personalrechtliche Entscheidungen 
 bereits Beschäftigter X

 Befristete  bis EG 11 ab EG 12 bis EG 13 ab EG 14
 Arbeits- und Dienstverhältnisse bis S 15 ab S 16 bis S 18

4. Die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan 
 einzeln ausgewiesenen Freiwilligkeitsleistungen 2.500 2.500 25.000 25.000

5. Die Stundung von Forderungen im Einzelfall 25.000 25.000 500.000 500.000
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Ziff. Angelegenheit Oberbürger-            Ausschuss Gemeinderat
  meister/in  
  bis zu  mehr als bis zu mehr als
  Euro Euro Euro Euro

6. Den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die 
 Niederschlagung solcher Ansprüche; die Führung 
 von Rechtsstreiten und den Abschluss von 
 Vergleichen, wenn der Verzicht, die 
 Niederschlagung, der Streitwert oder bei 
 Vergleichen das Zugeständnis der Stadt 
 im Einzelfall nicht mehr als … beträgt 35.000 35.000 250.000 250.000

7 a). Die Veräußerung, den Erwerb und Tausch von 
 Grundeigentum oder grundstücksgleichen 
 Rechten, einschließlich der Ausübung 
 von Vorkaufsrechten im Einzelfall 40.000 40.000 500.000 500.000

7 b). Veräußerung von Grundstücken in Baugebieten 
 nach vorhandener Preisfestlegung durch GR 
 im Einzelfall mit Ausnahme des 
 Vergabeverfahrens in Westgartshausen 1.000 qm 1.000 qm

8. Verträge über die Nutzung von Grundstücken 
 oder beweglichem Vermögen bis zu einem 
 jährlichen Miet- oder Pachtwert im Einzelfall von 25.000 25.000 250.000 250.000

9. Die Veräußerung von beweglichem Vermögen
 im Einzelfall bis zu 100.000 100.000 500.000 500.000

10. Die Bestellung von Bürgern/Bürgerinnen 
 zu ehrenamtlicher Mitwirkung sowie die 
 Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund 
 für die Ablehnung einer solchen 
 ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt X

11. Die Zuziehung sachkundiger Einwohner/innen 
 und sachverständiger Personen 
 zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten 
 im Gemeinderat X X  X

12. Abgabe von Erklärungen in Bausachen, 
 bei denen die Stadt als Grundstücksnachbar 
 beteiligt ist X

13. Übernahme von Bürgschaften 
 für den Wohnungsbau nach den 
 gesetzlichen Vorschriften X

14. Entscheidung über den Beitritt zu Vereinen 
 und Verbänden bis zu einem Jahresbeitrag von 100 100 5.000 5.000

15. Aufnahme von Krediten im Rahmen der 
 Haushaltssatzung und des von der 
 Aufsichtsbehörde genehmigten Gesamtbetrages X

16. Übernahme von sonstigen Bürgschaften 
 und Verpflichtungen aus Gewährverträgen 
 sowie Bestellung von Sicherheiten, Übernahme 
 von Schuldverpflichtungen und Abschluss 
 der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden 
 Rechtsgeschäfte 25.000 25.000 150.000 150.000
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Ziff. Angelegenheit Oberbürger-            Ausschuss Gemeinderat
  meister/in  
  bis zu  mehr als bis zu mehr als
  Euro Euro Euro Euro

17. Übernahme von Ausfallbürgschaften für Kredite 
 der Stadtwerke Crailsheim GmbH sowie die 
 Übernahme von Ausfallbürgschaften bei 
 Umschuldungen bis zu dem von der 
 Aufsichtsbehörde festgesetzten Höchstbetrag X

18 a). Abschluss und Aufhebung von 
 Versicherungsverträgen mit einer Jahresprämie 25.000 25.000 100.000 100.000

18 b). Änderung von Versicherungsverträgen, 
 die zu einer Veränderung der 
 jährlichen Versicherungsprämie führen 25.000 25.000 100.000 100.000

V. STELLVERTRETUNG
DES/DER OBERBÜRGERMEISTERS/

OBERBÜRGERMEISTERIN
§ 11 Beigeordnete, 

weitere Stellvertreter/innen 
des/der Oberbürgermeisters/

Oberbürgermeisterin
(1) Es wird ein/e hauptamtliche/r Beige-

ordnete/r als Stellvertretung des/der 
Oberbürgermeisters/Oberbürger-
meisterin bestellt. Er/Sie führt die 
Amtsbezeichnung „Bürgermeister/in“. 
Die Abgrenzung des Geschäftskreises 
des/der Beigeordneten erfolgt durch 
den/die Oberbürgermeister/in im Ein-
vernehmen mit dem Gemeinderat.

(2) Für den Fall der Verhinderung des/
der Oberbürgermeisters/Oberbür-
germeisterin und des/der Beigeord-
neten werden außerdem gemäß § 49 
Abs. 1 Satz 3 GemO 3 Stellvertreter/
innen aus der Mitte des Gemeinde-
rats gewählt.

VI. STADTTEILE
§ 12 Benennung der Stadtteile

(1) Das Stadtgebiet besteht aus folgen-
den, räumlich voneinander getrenn-
ten Stadtteilen:
1.1. Crailsheim
1.2. Tiefenbach
1.3. Onolzheim
1.4. Roßfeld
1.5. Jagstheim
1.6. Westgartshausen
1.7. Goldbach
1.8. Triensbach
1.9. Beuerlbach

VII. UNECHTE TEILORTSWAHL
§ 13 Unechte Teilortswahl

(1) Die in § 12 genannten Stadtteile bil-
den je einen Wohnbezirk im Sinne 
von § 27 Abs. 2 Satz 1 GemO. Die 
Sitze im Gemeinderat sind nach 
Maßgabe des Absatz 2 mit Vertre-
tungen dieser Wohnbezirke zu be-
setzen (unechte Teilortswahl). Für 
die Zahl der Stadtratsmitglieder 
wird eine zwischen den Gemeinde-
größengruppen liegende Zahl ge-
mäß § 25 Abs. 2 GemO festgelegt. 
Danach beträgt die Zahl der Stadt-
ratsmitglieder: 36.

(2) Die Sitze im Gemeinderat werden 
wie folgt auf die einzelnen Wohnbe-
zirke verteilt:
2.1. Crailsheim 23 Sitze
2.2. Tiefenbach 2 Sitze
2.3. Onolzheim 2 Sitze
2.4. Roßfeld 2 Sitze
2.5. Jagstheim 2 Sitze
2.6. Westgartshausen 2 Sitze
2.7. Goldbach 1 Sitz
2.8. Triensbach 1 Sitz
2.9. Beuerlbach 1 Sitz

VIII. ORTSCHAFTSVERFASSUNG
§ 14 Einrichtung von Ortschaften

Es werden folgende Ortschaften ein-
gerichtet:
1. Tiefenbach,
2. Onolzheim,
3. Roßfeld,
4. Jagstheim,
5. Westgartshausen,
6. Goldbach,
7. Triensbach.

(2) Die räumlichen Grenzen der Stadt-
teile nach Abs. 1 sind:
2.1. für den Stadtteil Crailsheim die 

Gemarkung Crailsheim mit Flur 
Altenmünster und Ingersheim,

2.2. für den Stadtteil Tiefenbach die 
Gemarkung Tiefenbach mit den 
Wohnbezirken Tiefenbach, Woll-
mershausen, Rüddern und Wei-
denhausen,

2.3. für den Stadtteil Onolzheim die 
Gemarkung Onolzheim mit den 
Wohnbezirken Onolzheim und 
Hammerschmiede,

2.4. für den Stadtteil Roßfeld die Ge-
markung Roßfeld mit den Wohn-
bezirken Roßfeld, Maulach, Ha-
genhof, Ölhaus und Sauerbronnen,

2.5. für den Stadtteil Jagstheim die 
Gemarkung Jagstheim mit den 
Wohnbezirken Jagstheim, Ale-
xandersreut, Burgbergsiedlung, 
Eichelberg, Stöckenhof, Kaihof 
und Jakobsburg,

2.6. für den Stadtteil Westgartshau-
sen die Gemarkung Westgarts-
hausen mit den Wohnbezirken 
Schüttberg, Mittelmühle, Wegses, 
Lohr, Ofenbach, Oßhalden und 
Wittau,

2.7. für den Stadtteil Goldbach die 
Gemarkung Goldbach,

2.8. für den Stadtteil Triensbach die 
Gemarkung Triensbach mit den 
Wohnbezirken Triensbach, Buch, 
Erkenbrechtshausen, Heinken-
busch, Saurach und Weilershof,

2.9. für den Stadtteil Beuerlbach die 
Gemarkung Beuerlbach.
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§ 15 Bildung und Zusammensetzung 
der Ortschaftsräte

(1) In den nach § 14 eingerichteten Ort-
schaften werden Ortschaftsräte ge-
bildet.

(2) Die Zahl der Ortschaftsräte beträgt:
2.1. in der Ortschaft 
 Tiefenbach 9 Mitglieder,
2.2. in der Ortschaft 
 Onolzheim 10 Mitglieder,
2.3. in der Ortschaft 
 Roßfeld 10 Mitglieder,
2.4. in der Ortschaft 
 Jagstheim 10 Mitglieder,
2.5. in der Ortschaft 
 Westgartshausen 10 Mitglieder,
2.6. in der Ortschaft
 Goldbach 8 Mitglieder,
2.7. in der Ortschaft 
 Triensbach 8 Mitglieder.

(3) Die Sitze im Ortschaftsrat der Ort-
schaften Tiefenbach, Roßfeld, Jagst-
heim, Westgartshausen und Triens-
bach werden mit Vertretungen der 
nachstehend gebildeten Wohnbezir-
ke wie folgt besetzt (unechte Teilorts-
wahl):
3.1. Ortschaft Tiefenbach
3.1.1. Wohnbezirk Tiefenbach 
 mit Weidenhausen 7 Sitze
3.1.2. Wohnbezirk Rüddern 1 Sitz
3.1.3. Wohnbezirk 
 Wollmershausen 1 Sitz

3.2. Ortschaft Roßfeld
3.2.1. Wohnbezirk Roßfeld 
 mit Sauerbronnen 8 Sitze
3.2.2. Wohnbezirk Maulach, 
 Hagenhof und Ölhaus 2 Sitze

3.3. Ortschaft Jagstheim
3.3.1. Wohnbezirk Jagstheim 5 Sitze
3.3.2. Wohnbezirk 
 Burgbergsiedlung 4 Sitze
3.3.3. Wohnbezirk 
 Alexandersreut,
 Eichelberg, Kaihof,
 Stöckenhof, Jakobsburg 1 Sitz

3.4. Ortschaft Westgartshausen
3.4.1. Wohnbezirk Westgartshausen 

mit Ofenbach 5 Sitze
3.4.2. Wohnbezirk Wittau, 
 Lohr 3 Sitze
3.4.3. Wohnbezirk Oßhalden, 
 Wegses, Mittelmühle 1 Sitz
3.4.4. Wohnbezirk 
 Schüttberg 1 Sitz

5.1. die Unterhaltung und die Be-
nutzungsregeln für die Turn- 
und Festhalle,

5.2. die Unterhaltung und die Be-
nutzung der Einrichtungen der 
Vatertierhaltung,

5.3. verbindliche Auswahl der Päch-
ter/innen für die öffentlichen 
Fischwässer und Vertretung der 
Stadt als Grundstückseigentü-
merin in der Jagdgenossenschaft,

5.4. Förderung der örtlichen Vereini-
gungen,

5.5. Unterhaltung der Feldwege und 
öffentlichen Gewässer,

5.6. Mitwirkung bei der Bauleitpla-
nung.

(6) Dem Ortschaftsrat der Stadtteile 
Onolzheim, Roßfeld, Jagstheim, 
Triensbach, Westgartshausen und 
Goldbach wird übertragen:
6.1. die Unterhaltung des Friedhofes 

(in Triensbach in Zusammenar-
beit mit der Kirchengemeinde).

(7) Dem Ortschaftsrat der Stadtteile 
Onolzheim, Roßfeld, Westgartshau-
sen und Goldbach wird übertragen:
7.1. Benutzungsregeln für das Schul-

gebäude für außerschulische 
Zwecke,

7.2. Betrieb und Unterhaltung des 
Kindergartens.

(8) Dem Ortschaftsrat der Stadtteile 
Roßfeld und Jagstheim wird über-
tragen:
8.1. Unterhaltung der städtischen 

Wohnungen (in Roßfeld Rathaus 
und Lehrerwohnhaus),

8.2. dem Ortschaftsrat im Stadtteil 
Roßfeld wird übertragen: die 
Mitwirkung beim Bau, Unter-
haltung und Verwaltung des 
Sportzentrums in Roßfeld, so-
weit die Stadt als Eigentümerin 
der Grundstücke zuständig ist,

8.3. dem Ortschaftsrat im Stadtteil 
Jagstheim wird übertragen: die 
Unterhaltung und die Nut-
zungsregeln für die Schule durch 
Vereinigungen.

(9) Dem Ortschaftsrat im Stadtteil Triens-
bach wird außerdem übertragen:
9.1. Benutzungsregeln für Sport-

platz und Schule durch Vereini-
gungen,

9.2. Vorschlagsrecht bei Vermietun-
gen und Verpachtungen.

 Fortsetzung auf Seite 26

3.5. Ortschaft Triensbach
3.5.1. Wohnbezirk Triensbach, 
 Weilershof 4 Sitze
3.5.2. Wohnbezirk 
 Erkenbrechtshausen 2 Sitze
3.5.3. Wohnbezirk Buch, 
 Heinkenbusch, 
 Saurach 2 Sitze

§ 16 Zuständigkeiten 
des Ortschaftsrates

(1) Der Ortschaftsrat hat die örtliche 
Verwaltung zu beraten.

(2) Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen 
Angelegenheiten, die die Ortschaft 
betreffen, zu hören und hat ein Vor-
schlagsrecht in allen Angelegenhei-
ten, die die Ortschaft betreffen.

(3) Der jeweilige Ortschaftsrat in den 
Stadtteilen Tiefenbach, Onolzheim, 
Roßfeld, Jagstheim, Triensbach, West-
gartshausen und Goldbach entschei-
det selbstständig über Angelegenheiten 
seiner Ortschaft, deren Beschlusszu-
ständigkeit ihm im Eingliederungs-
vertrag zugesichert worden ist. In 
dem dort dargelegten Umfang wird 
dem jeweiligen Ortschaftsrat die Be-
fugnis zur Entscheidung übertragen. 
Dies gilt nicht für vorlage- und ge-
nehmigungspflichtige Beschlüsse 
sowie für Angelegenheiten, die dem/
der Oberbürgermeister/in nach § 6 
übertragen oder gesetzlich zugewie-
sen sind. Dies gilt auch nicht für An-
gelegenheiten, die für die gesamte 
Stadt Auswirkungen haben können.

(4) Der Ortschaftsrat entscheidet im Rah-
men seiner Zuständigkeit selbstständig 
anstelle des Gemeinderats. Soweit sich 
die Zuständigkeit des Ortschaftsrates 
nach Wertgrenzen bestimmt, beziehen 
sich diese auf den einheitlichen wirt-
schaftlichen Vorgang. Die Zerlegung 
eines solchen Vorgangs in mehrere 
Teile zur Begründung einer anderen 
Zuständigkeit ist nicht zulässig. Bei 
voraussehbar wiederkehrenden Leis-
tungen bezieht sich die Wertgrenze 
auf den Jahresbetrag.

(5) Dem Ortschaftsrat in den Stadtteilen 
Tiefenbach, Onolzheim, Roßfeld, 
Jagstheim, Triensbach, Westgarts-
hausen und Goldbach werden im 
Rahmen der im Haushaltsplan zur 
Verfügung gestellten Mittel folgende 
Angelegenheiten, soweit sie die je-
weilige Ortschaft betreffen, zur Ent-
scheidung übertragen
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Fortsetzung von Seite 25

(10) Dem Ortschaftsrat im Stadtteil 
Westgartshausen wird außerdem 
übertragen:
10.1. Auswahl des/der Pächters/

Pächterin der Schafweide,
10.2. Auswahl der Mieter/innen 

und Pächter/innen der städti-
schen Grundstücke im Stadt-
teil Westgartshausen; dies gilt 
auch für die Zuteilung von 
Bauplätzen,

10.3. Unterhaltung der Gemeinde-
straßen.

(11) Dem Ortschaftsrat des Stadtteils 
Goldbach wird außerdem übertragen:
11.1. die Unterhaltung und die Re-

gelung der Benutzung der 
Sportanlagen mit Vereinsheim,

11.2. die Unterhaltung und der Be-
trieb des Freibades Goldbach,

11.3. die Unterhaltung der Gemein-
destraßen und

11.4. die Durchführung des „Gold-
bacher Lichterfestes“.

§ 17 Ortsvorsteher/in

(1) Der/Die Ortsvorsteher/in ist Ehren-
beamte/r auf Zeit.

(2) Der/Die Ortsvorsteher/in vertritt 
den/die Oberbürgermeister/in stän-
dig beim Vollzug der Beschlüsse des 
Ortschaft srates und bei der Leitung 
der örtlichen Verwaltung.

(3) Der/Die Ortsvorsteher/in ist Vorsit-
zende/r des Ortschaft srates.

IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 18 Inkraft treten

Diese Satzung tritt  am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft . 
Zum gleichen Zeitpunkt tritt  die bishe-
rige Hauptsatzung vom 28.09.2018 mit 
den jeweiligen Änderungen außer Kraft .

Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschrift en dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustandegekommen sind, gelten ein Jahr 
nach der Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustandegekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
(4) die Vorschrift en über die Öff entlich-

keit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind;

(5) der/die Bürgermeister/in (Oberbürger-
meister/in) dem Beschluss nach 
§ 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschrift  
gegenüber der Stadt unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schrift lich geltend 
gemacht worden ist. Ist eine Verletzung 
nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht wor-
den, so kann nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.

Ausgefertigt: Crailsheim, 10.05.2021
gez. Dr. Christoph Grimmer
Oberbürgermeister

23. MAI

Befl aggung
Am Samstag, 23. Mai jährt sich die 
Verkündung des Grundgesetzes (23. 
Mai 1949). Vor dem Rathaus werden 
zur Erinnerung an dieses Ereignis 
die Europa- und die Bundesfl agge 
aufgezogen.

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG
DIE STADT CRAILSHEIM SCHREIBT ÖFFENTLICH 
NACH UVGO BZW. VOB/A AUS:
- Beschaff ung von 179 iPads
  Lehrkräft eausstatt ungsprogramm DigitalPakt Schule

- Wirtschaft swege 2021, Gemarkung Tiefenbach und Triensbach
  Straßenbauarbeiten

Vollständige Bekanntmachung unter:
www.crailsheim.de/ausschreibungen

Jörg Steuler, Sozial- & Baubürgermeister

Stadtverwaltung Crailsheim
Marktplatz 1 • 74564 Crailsheim

VHS-VERANSTALTUNGEN

ONLINE-VORTRAG

Rückenschmerzen – 
Ursachen, Symptome 
und Therapie
Rückenschmerzen gehören zu den häu-
fi gsten Schmerzen überhaupt. Ursa-
chen sind andauernde Belastungen 
oder Fehlhaltungen, mangelnde Bewe-
gung oder Übergewicht. Wann sind es 
Bagatellen, wann ein Warnsignal?
So vielfältig die Ursachen von Rücken-
schmerzen sein können, so vielfältig 
sind die modernen Behandlungsme-
thoden. In den meisten Fällen kann 
dem Patienten auf konservativem Wege 
geholfen werden. Unter bestimmten 
Umständen ist eine Operation erforder-
lich.
Dr. Wierscher, leitender Arzt der Abtei-
lung Wirbelsäulenchirurgie im Staufer-
klinikum Schwäbisch Gmünd, berichtet 
am Donnerstag, 20. Mai ab 19.30 Uhr on-
line über sinnvolle Maßnahmen unter 
Berücksichtigung neuester Erkenntnisse 
der Schmerzforschung. Die zahlreichen 
Möglichkeiten einer fachkundigen, an 
die Beschwerden des Patienten ange-
passten Therapie werden erläutert, klare 
Kriterien für den selbstbestimmten Um-
gang mit den unüberschaubaren Mei-
nungen der Medien vermitt elt. Im An-
schluss an den Vortrag besteht die 
Möglichkeit, dem Referent im Chat Fra-
gen zu stellen.
Ein Angebot in Kooperation mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg. Voranmeldung er-
wünscht (P 30004W). Der Vortrag ist 
kostenfrei. 
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Wochenspiegel vhs vom 31. Mai bis 13. Juni 2021

GESELLSCHAFT & WISSEN

Frauenrunde am Vormittag: Vom Wald 
und den Bäumen, Inga Mommsen-Pe-
ter, Mi., 09. Juni, 9.00 bis 11.30 Uhr

Kauf einer Eigentumswohnung, Niko-
lai Glaser, Sa., 12. Juni, 10.00 bis 12.00 Uhr

Exkursion: „Ellwangen an die Jagst“ 
– das Landesgartenschauprojekt in 
Ellwangen, Stephan Brendle, Sa.,  
12. Juni, 14.30 bis 16.30 Uhr

Elternabend: Das Selbstwertgefühl 
unserer Kinder stärken, Franziska 
Westen, Mi., 09. Juni, 19.00 bis 21.30 Uhr

Philosophisches Frühstück: Künstli-
che Intelligenz, Dr. Peter Vollbrecht, 
So., 13. Juni, 10.30 bis 13.30 Uhr

Arbeitskreis Astronomie, Gunter Hes-
se, Mo., 07. Juni, 20.00 bis 22.00 Uhr

GESUNDHEIT

Vortrag: Medizinische Aspekte der 
Patientenverfügung, Dr. Helmut Kopp, 
Do., 10. Juni, 19.30 bis 21.00 Uhr

Livestream: Dynamische und stille 
Meditationen und Achtsamkeits-
übungen, Eva Maria Kerkmann, Sa.,  
12. Juni, 14.00 bis 15.30 Uhr

Ab Juni beginnen an der vhs wieder 
zahlreiche Gymnastikkurse als Live-
stream:
Hatha-Yoga, Energy-Yoga für Männer 
und Frauen, Rückenfit: Kraft und Ent-
spannung für die Wirbelsäule, Rücken-
fit, Wellness (auch) für den Rücken, Pila-
tes, Bodytoning Bauch-Beine-Po, 
Faszientraining, BBP, Zumba® – der 
Tanz- und Fitnesstrend!, Fit Mix sowie 
bewegt und entspannt ins Wochenende.

Ebenfalls ab Juni bietet die vhs zahl-
reiche Gymnastikkurse im Freien an: 
Hatha Yoga, Sommer-Tai-Chi für Jeder-
mann, Rückenfit, Gymnastik gegen Rü-
ckenbeschwerden, Pilates, BBP, Gym-
nastik für Frauen: Beweglich sein und 
bleiben ab 50, „Summer dance – fit und 
aktiv in die besten Jahre!“ – Tanzabend 
für Seniorinnen und Senioren.

Inline-Skating für erwachsene An-
fängerinnen und Anfänger – Familien-
kurs, Andreas Bauer, Fr., 11. Juni, 16.00 
bis 18.00 Uhr

Inline-Skating für Kinder ab 7 Jahren 
– Familienkurs, Jennifer Reu, Fr., 11. Juni, 
16.00 bis 18.00 Uhr

KUNST & KREATIVITÄT

Workshop: Abstraktes Malen, Mar-
leen Pennings, So., 13. Juni, 12.00 bis 16.00 
Uhr

Kompaktkurs: Figürliche Bildhauerei 
in einem Gartenparadies an Fronleich-
nam, Felicitas Franck, Do., 03. Juni, 12.00 
bis 17.00 Uhr

Ikebana für Anfängerinnen und An-
fänger und Fortgeschrittene III, Ursu-
la Wegener, Di., 01. Juni, 18.00 bis 21.00 - 
0.00 Uhr

Fotokurs für Frauen: Fotografieren 
mit der Spiegelreflex- bzw. System-
kamera, Daniela Nowitzki, Sa., 12. Juni, 
10.30 bis 17.15 Uhr

vhs-Fotofreunde, Norbert Petschl, Mi., 
09. Juni, 19.30 bis 21.30 Uhr

SPRACHEN

Chinesisch A1 – Onlineschnupper-
kurs, Junke Hasel, Fr., 11. Juni, 19.00 bis 
19.45 Uhr

Deutsch am Abend – Modul 6 (B1.2), 
Dorothee Stutz, Mi., 09. Juni, 17.30 bis 
20.45 Uhr

Orientierungskurs, Susanne Eltai, Mo., 
31. Mai, 8.00 bis 12.00 Uhr

Englischnachhilfe in den Pfingstferi-
en: Grammatik-Hip-Hop (online), Glo-
ria Princess Okojie-Fritz, Mo., 31. Mai, 
11.00 bis 11.45 Uhr

Langes Wochenende der Sprachen: 
Englisch A1 für Anfängerinnen und 
Anfänger – online, Christoph Salinger, 
Fr., 04. Juni, 18.15 bis 20.30 Uhr

Englisch A2 Refresher in der Klein-
gruppe – online, Margarita Wagner, Do., 
10. Juni, 17.30 bis 18.30 Uhr

Italienisch A1.1 in der Kleingruppe – 
Onlinekurs, Anna Maria Mangi, Di.,  
08. Juni, 17.00 bis 18.00 Uhr

Langes Wochenende der Sprachen: 
Spanisch A1 für Anfängerinnen und 
Anfänger – online, Ana Maria Bonilla 
Baena, Fr., 04. Juni, 16.30 bis 18.00 Uhr

Spanisch A1.1 in der Kleingruppe – 
online, Ana Maria Bonilla Baena, Do., 
10. Juni, 17.30 bis 18.30 Uhr

Spanisch für Wiedereinsteiger A2 in 
der Kleingruppe – online, Mareike Töp-
fer, Mi., 09. Juni, 15.45 bis 16.45 Uhr

Spanisch A1.4 – Onlinekurs, Diana 
Campo Varon, Mo., 07. Juni, 18.00 bis 
19.00 Uhr

Spanische Konversation B1/B2 in der 
Kleingruppe – Onlinekurs, Ana Maria 
Bonilla Baena, Di., 08. Juni, 17.30 bis 18.15 
Uhr

BERUF & EDV

Linux User Group Crailsheim, Martin 
Dorfi, Sa, 12. Juni, 14.00 bis 17.00 Uhr

Excel-Aufbaukurs, Martin Dorfi, Fr.,  
11. Juni, 18.30 bis 21.45 Uhr

Kostenlose Website mit Jimdo, Benja-
min Kraut, Di., 08. Juni, 18.30 bis 21.00 
Uhr

WordPress-Aufbauworkshop, Baris 
Keskin, Di., 08. Juni, 18.30 bis 20.45 Uhr
Bildbearbeitung mit GIMP 2.10, Sa.,  
12. Juni, 9.30 bis 16.30 Uhr

Adobe InDesign – Grundlagen der 
Layoutgestaltung für Einsteigerinnen 
und Einsteiger, Petra Rodriguez, Sa.,  
12. Juni, 9.30 bis 16.30 Uhr

Erster Einstieg in die App-Program-
mierung auf Android-Smartphones, 
Baris Keskin, Do., 10. Juni, 18.00 bis 20.30 
Uhr

VHS ALLGEMEIN

Präsenzkurse werden unter den Bedin-
gungen der jeweils gültigen Corona-
Verordnung Baden-Württemberg 
durchgeführt – in Kleingruppen, mit 
Abstand und Maske. Wir benachrichti-
gen Sie, falls von Ihnen gebuchte Prä-
senzkurse alternativ online angeboten 
werden.

VHS-VERANSTALTUNGEN

Adresse und Anmeldungen
Volkshochschule Crailsheim, 
Spitalstraße 2a, Telefon 07951 

403-3800 oder online unter  
www.vhs-crailsheim.de
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■  Evangelische Kirchen

Christusgemeinde Crailsheim
Christuskirche Crailsheim
So., 23.05., 10.00 Uhr: ökum. Gottesdienst 
in der Kirche zur Hl. Dreifaltigkeit (Pfr. 
Aksoy/Diakon Branke); So., 30.05., 10.00 
Uhr: Gottesdienst (Präd. Bauer); beide 
Termine unter Vorbehalt.

Paul-Gerhardt-Kirche Crailsheim
Mo., 24.05., 11.00 Uhr: Gottesdienst (Dek. 
Wagner); So., 30.05., 9.45 Uhr: Mitfahr-
gelegenheit im Taxi zum Gottesdienst 
in der Christuskirche.

Friedenskirche Altenmünster
Do., 20.05., 20.00 Uhr, Friedenskirche: 
Kirchengemeinderatssitzung; So., 23.05., 
10.00 Uhr: Online-Gottesdienst (Pfr. 
Scheerer) mit musikalischer Begleitung 
unter www.kirche-altenmuenster.de; 
11.15 Uhr und 12.00 Uhr: Taufgottes-
dienst (Pfr. Scheerer); Mo., 24.05., 10.00 
Uhr: Einladung nach Jagstheim, Gottes-

dienst im Grünen vor der Kirche (Pfrin. 
Hirschbach und Pfr. Scheerer); So., 
30.05., 10.00 Uhr: Online-Gottesdienst 
(Pfr. Scheerer) auf YouTube unter Good 
News für Hohenlohe.

Johanneskirchengemeinde
Johanneskirche
So., 23.05., 9.30 Uhr, Kirchplatz der Jo-
hanneskirche: Gottesdienst im Freien 
mit Pfarrer Uwe Langsam und Sängern 
der Kantorei, Einsetzung der neuen 
Mesner Hans-Jürgen Schuster und Iri-
na Redich; Mo., 24.05., 9.30 Uhr, Kirch-
platz der Johanneskirche: Gottesdienst 
im Freien mit Dekanin Friederike Wag-
ner; So., 30.05., 9.30 Uhr, Kirchplatz der 
Johanneskirche: Gottesdienst im Freien 
mit Pfarrer i. R. Gerhard Heck.

Kreuzberg-Gemeindehaus
So., 23.05., 11.00 Uhr: Gottesdienst im 
Freien mit Pfarrer Uwe Langsam; So., 
30.05., 11.00 Uhr: Gottesdienst im Freien 
mit Pfarrer i. R. Gerhard Heck.

Mauritiuskirche Goldbach
So., 23.05., 9.00 Uhr: Gottesdienst mit 
Pfr. i. R. Dötting; Mo., 24.05., 10.00 Uhr: 
Distriktgottesdienst in Jagstheim vor 
der Nikolauskirche mit Pfarrer Jörg 
Scheerer; So., 30.05., 10.00 Uhr: Gottes-
dienst mit Pfarrerin Inga Keller; aktuel-
le Infos im Schaukasten.

Matthäuskirche Ingersheim
So., 23.05., 11.00 Uhr, vor dem Gemeinde-
haus: Gottesdienst mit Pfarrerin 
Hirschbach, Kirche im Anschluss bis 
18.00 Uhr geöffnet, „Wort für die Woche“ 
zum Mitnehmen; Mo., 24.05., 10.00 Uhr: 
Distrikt-Gottesdienst in Jagstheim vor 
der Nikolauskirche; So., 30.05., 10.00 Uhr: 
Gottesdienst mit Pfarrerin Hirschbach, 
Kirche im Anschluss bis 18.00 Uhr ge-
öffnet, „Wort für die Woche“ zum Mit-
nehmen; 22.05. bis 5. Juni 2021 „Pfingst-
weg durch Ingersheim für Groß und 
Klein“ (Stationenweg der Familienkir-
che mit QR-Code, Infos hierzu im 
Schaukasten).

Nikolauskirche Jagstheim
So., 23.05., 10.00 Uhr: ökumenischer Got-
tesdienst (Pfarrerin Hirschbach und 
Herr Schuch); Mo., 24.05., 10.00 Uhr: Dis-
trikt-Gottesdienst an der Kirche, bei 
Regen drinnen (Pfarrerin Hirschbach 
und Pfarrer Scheerer) mit dem Posau-
nenchor; So., 30.05., 9.00 Uhr: Gottes-
dienst (Pfarrerin Hirschbach); Haus-
haltsplan der Kirchengemeinde liegt 
zur Einsichtnahme bis zum 25.05. aus, 
bitte telefonisch im Pfarramt einen 
Termin vereinbaren.

Marienkirche Onolzheim
So., 23.05., 10.15 Uhr, Parkplatz vor dem 
Gemeindehaus (bei schlechtem Wetter 
in der Marienkirche): Pfingstgottes-
dienst mit Pfarrerin Maier; Mo., 24.05., 
Gottesdienst entfällt, Einladung zum 
Distriktgottesdienst mit Pfarrerin 
Hirschbach und Pfarrer Scheerer, 10.00 
Uhr, Jagstheim; Marienkirche täglich 
von 9.00 - 18.00 Uhr geöffnet; Urlaub 
Pfarrerin Maier vom 24.05. - 06.06., Ver-
tretung Pfarrer Scheerer; So., 30.05., 9.00 
Uhr, Marienkirche: Gottesdienst mit 
Pfarrer Scheerer.

STANDESAMT

KIRCHEN

KIRCHEN

■  Altersjubilare

Herzlichen Glückwunsch
26.05. Marga Frieda Helene Kludzuweit 
(90), 29.05. Horst Josef Halder (90), 29.05. 
Marie Hofmann (102), 31.05. Ingeborg 
Johanna Karolina Schnotz (90), Alten-
münster, 31.05. Marie Blümlein (90), 
Goldbach

■  Heiratsjubiläen

Herzlichen Glückwunsch
Diamantene Hochzeit
27.05.: Ott Walter und Klara Grete Ingrid, 
geb. Flamme, Altenmünster

■  Gestorben sind

Am 29.04.2021: Maria Erika Wolf. Am 
02.05.2021: Marie Barbara Bischoff. Am 
02.05.2021: Erna Karolina Eberhardt, 
geb. Erhardt. Am 06.05.2021: Erich Wa-
cker. Am 08.05.2021: Brigitte Marianne 
Duddeck geb. Zorn. Am 08.05.2021: Gre-
gor Josef Manka. Am 08.05.2021: Rosa 
Elisabeth Kaelble geb. Schübele. Am 
09.05.2021: Walter Bierlein.

■  Geboren sind

Am 02.05.2021: Leya Riedel, Tochter von 
Tamara Riedel und Thomas Riedel, am 
02.05.2021: Samiyar Saket, Sohn von 
Solmaz Davoodzadeh Tomatari und 
Maziyar Saket. Am 02.05.2021: Alexander 
Reiswich, Sohn von Angelika Reiswich 
und Maxim Kasanzev. Am 04.05.2021: 
Leon Bartels, Sohn von Angelina Bar-
tels geb. Daniker und Andreas Dieter 
Bartels. Am 05.05.2021: Luisa Laut, Toch-
ter von Inna Laut, geb. Koch und Artur 
Laut. Am 06.05.2021: Lario Lang, Sohn 
von Kerstin Lang, geb. Mayer und 
Christoph Lang. Am 08.05.2021: Nayla 
Tatarevic, Tochter von Admira Tatare-
vic, geb. Rekic und Haris Tatarevic. Am 
11.05.2021: Felix Weber, Sohn von Annet-
te Weber, geb. Druckenmüller und Pa-
trick René Weber.

■  Geheiratet haben

Am 07.05.2021: Nadine Ehammer und 
Adrian Manfred Reichert.
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Martinskirche Roßfeld
Do., 20.05., 17.00 - 18.00 Uhr: Sprechzeit; 
So., 23.05., 9.30 Uhr: Festgottesdienst 
zum Pfingstsonntag über „Der Turm-
bau zu Babel – immer höher, immer 
mehr?“ (Münch), Opfer eigene Gemein-
de; Mo., 24.05., 10.30 Uhr: Gottesdienst 
(Pfarrerin Nelius-Böhringer), Opfer ei-
gene Gemeinde; So., 30.05., 9.30 Uhr: 
Gottesdienst (Pfarrerin i. R. Ulrike En-
gelhardt), Opfer eigene Gemeinde; Do., 
03.06, 17.00 - 18.00 Uhr: Sprechzeit.

Veitkirche Tiefenbach
So., 23.05.: Gottesdienste in Triensbach 
und Lobenhausen; 10.30 Uhr: Kinder-
kirche, Treffpunkt Oberlinhaus; Mo., 
24.05., 10.00 Uhr: Gottesdienst im Freien 
vor der Kirche (Pfr. Münch) mit kleiner 
Formation Kirchenchor; So., 30.05., 10.45 
Uhr: Gottesdienst im Freien mit Prädi-
kant Herterich; 10.30 Uhr: Kinderkirche, 
Treffpunkt Oberlinhaus.

Andreaskirche Triensbach/
Johanneskirche Lobenhausen
So., 23.05., 9.30 Uhr: Gottesdienst in 
Triensbach im Freien, sonst in der Kir-
che (Pfrin. Nelius-Böhringer); 10.30 Uhr: 
Gottesdienst in Lobenhausen (Pfrin. 
Nelius-Böhringer); Mo., 24.05.: Gottes-
dienst in Tiefenbach; So., 30.05., 10.00 
Uhr: Gottesdienst in Triensbach im 
Freien (Prädikant Herterich).

Liebfrauenkirche  
Westgartshausen
So., 23.05., 10.00 Uhr: Gottesdienst mit 
Pfr. i. R. Dötting; Mo., 24.05., 10.00 Uhr: 
Gottesdienst in Jagstheim vor der Niko-
lauskirche mit Pfarrer Jörg Scheerer; 
So., 30.05., 9.00 Uhr: Gottesdienst mit 
Pfarrerin Inga Keller; aktuelle Infos im 
Schaukasten.

Die Apis. Evangelischer Gemein-
schaftsverband Württemberg
So., 23.05., 14.00 Uhr: Gemeinschafts-
stunde per Telefonkonferenz; täglich, 
00.00-24.00 Uhr: Andachten und Predig-
ten zum Anhören oder per Video-
Stream unter www.crailsheim.die-apis.
de; Einwahldaten zur Telefonkonferenz 
erhältlich unter Telefon 07957 924799.

Süddeutsche Gemeinschaft
Crailsheim Stadtmitte 
Fr., 21.05., 19.00 Uhr: Teenkreis Pitstop 
digital (Info: benjamin.linke@sv-web.
de); So., 23.05., 10.30 Uhr: Pfingst-Gottes-
dienst, bei einem Inzidenzwert größer 
200 nur digital, Anmeldung und Infos: 
volker.mueller@sv-web.de; Mi., 26.05., 
19.00 Uhr: Gebetstreff telefonisch unter 
06441 9314270; Fr., 28.05., 19.00 Uhr: Teen-
kreis Pitstop digital; So., 30.05., 10.30 Uhr: 
Gottesdienst (eventuell nur digital); Mi., 
02.06., 19.00 Uhr: Bibeltreff telefonisch 
unter 06441 9314270; Sonntagspredigt 
unter https://crailsheim.sv-web.de/se-
henlesenhoeren/predigten-zum-hoe-
ren.html.

■  Evangelische Freikirchen

Evangelisch-methodistische 
Kirche
So., 23.05., 10.00 Uhr: Pfingst-Gottes-
dienst; So., 30.05. 10.00 Uhr: Gottes-
dienst; Anmeldung jeweils unter: crails-
heim@emk.de.

Freie Christliche Gemeinde 
Crailsheim
So., 23.05., 9.30 Uhr, Gemeindehaus, Am 
Kreckelberg 6: Gottesdienst mit Kinder-
stunde; So., 30.05. 9.30 Uhr, Gemeinde-
haus, Am Kreckelberg 6: Gottesdienst 
mit Kinderstunde. 

Siebenten-Tag-Adventisten
Sa., 22.05., 9.30 Uhr: Bibelgespräch; 11.15 
Uhr: Predigt auch über Livestream 
www.adventgemeinde-crailsheim.de 
mit Z. Halmi; Bibel-Telefon: 07951 4879737.

Christliches Zentrum  
der Volksmission Crailsheim
Sa., 19.30 Uhr: Neon Jugendkirche; So., 
9.30 Uhr: Gottesdienst mit Livestream 
www.czv-crailsheim.de/youtube; 11.00 
Uhr, CZV: Gottesdienst; So., 23.05. und 
30.05. um 11.00 Uhr, VZV: Familiengot-
tesdienst.

■  Katholische Kirchen

Kath. Kirche Crailsheim
Solange der Inzidenz-Wert im Land-
kreis SHA unter 200 liegt, finden Gottes-
dienste und Andachten wieder in Prä-
senz statt. Es können in den 
Hauptkirchen jeweils 80-100 Gottes-
dienst-Besucher unter den üblichen 
Hygienebedingungen teilnehmen.
Falls die Inzidenz wieder drei Tage lang 
über 200 liegt, dürfen keine Präsenz-
gottesdienste mehr stattfinden. Statt-
dessen werden dann wieder sonn- und 
feiertags jeweils um 10.00 Uhr Eucharis-
tiefeiern als Livestream aus der St.-Bo-
nifatius-Kirche übertragen, die Sie über 
den Youtube-Kanal auf unserer Home-
page https://kath-kirche-crailsheim.drs.
de empfangen können. Bitte achten Sie 
auch auf die Veröffentlichungen auf 
unserer Homepage und per Aushang.

Termine im Einzelnen
St. Bonifatius
Do., 20.05., 18.00 Uhr: eucharistische 
Anbetung; Fr. 21.05., 17.45 Uhr, GH: Beich-
te; Fr., 21.05., 17.55 Uhr: Rosenkranzgebet; 
18.30 Uhr: Eucharistiefeier mit besonde-
rem Totengedenken; Sa., 22.05., 17.00 
Uhr: Eucharistiefeier in polnischer 
Sprache; So., 23.05., 9.15 Uhr: Eucharistie-
feier zum Pfingstfest (Pfr. Konarkowski 
und Pastoralref. Szczepanska); 10.45 
Uhr: Eucharistiefeier zum Pfingstfest 
(Pater Thomas und Pastoralref. Szcze-
panska); Mo., 24.05., 9.15 Uhr: Eucharis-
tiefeier (Pater Thomas); Mi., 26.05., 17.55 
Uhr: Rosenkranzgebet; Mi., 26.05., 18.30 
Uhr: Eucharistiefeier; Do., 27.05., 18.00 
Uhr: eucharistische Anbetung; Fr., 28.05., 
17.45 Uhr, GH: Beichte; 17.55 Uhr: Rosen-
kranzgebet; 18.30 Uhr: Eucharistiefeier; 
So., 30.05., 9.15 Uhr: Eucharistiefeier 
(Pater Thomas); Mo., 31.05., 17.55 Uhr: 
Rosenkranzgebet; Mi., 02.06., 17.55 Uhr: 
Rosenkranzgebet, 18.30 Uhr: Eucharis-
tiefeier (Pfr. Konarkowski); Do., 03.06., 
9.15 Uhr: Eucharistiefeier zum Fest 
Fronleichnam (keine Prozession) (Pfr. 
Konarkowski und Diakon Branke).

Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit      
Do., 20.05., 18.30 Uhr, Friedenskirche Al-
tenmünster: Eucharistiefeier (max. 50 
Pers.); So., 23.05., 10.00 Uhr, Dreifaltig-
keitskirche: ökumen. Gottesdienst (Dia-

KIRCHEN

Das nächste Stadtblatt  
erscheint in KW 22.  
Redaktionsschluss  

Freitag, 28.5., 12.00 Uhr
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kon Branke und Pfr. Aksoy); 18.30 Uhr: 
Pfingstandacht für Firmbewerber und 
Gemeinde (Pastoralref. Szczepanska); 
Mo., 24.05., 10.45 Uhr: Eucharistiefeier 
(Pater Thomas); Di., 25.05., 17.55 Uhr: 
Rosenkranzgebet; 18.30 Uhr: Eucharis-
tiefeier; So., 30.05., 10.45 Uhr Eucharistie-
feier zum Dreifaltigkeitssonntag (Pater 
Thomas); Di., 01.06., 17.55 Uhr: Rosen-
kranzgebet; 18.30 Uhr: Eucharistiefeier; 
Do., 03.06., 10.45 Uhr: Eucharistiefeier 
zum Fest Fronleichnam (keine Prozes-
sion) (Pater Thomas und Diakon Bran-
ke).

■  Sonstige Kirchen

Neuapostolische Kirche
Crailsheim
So., 23.05., 10.00 Uhr: Gottesdienst nach 
Kapazität der Gemeinde; Mi., 26.05., 
20.00 Uhr: Gottesdienst nach Kapazität 
der Gemeinde; So., 30.05., 9.30 Uhr: Got-
tesdienst nach Kapazität der Gemeinde; 
Mi., 02.06., 20.00 Uhr: Gottesdienst nach 
Kapazität der Gemeinde.

Jagstheim
So., 23.05., 10.00 Uhr: Gottesdienst in 
Crailsheim; Mi., 26.05., 20.00 Uhr: Gottes-
dienst in Crailsheim; So., 30.05., 9.30 Uhr: 
Gottesdienst nach Kapazität der Ge-
meinde; Mi., 02.06., 20.00 Uhr: Gottes-
dienst in Crailsheim.

Jehovas Zeugen
Fr., 19.00 Uhr: „Unser Leben und Dienst 
als Christ“; Lehrvortrag: Erfülle deine 
Gelübde; So., 9.30 Uhr: Biblischer Vor-
trag: „Vollkommenes Familienglück – 
ein Versprechen von Gott“; Zugangsda-
ten zur kostenfreien Teilnahme an den 
derzeitigen Online-Gottesdiensten un-
ter Tel. 07951 27050 oder Jehovas-Zeu-
gen.Crailsheim@gmx.info. Ergänzende 
Beiträge unter www.jw.org; jeden Fr., 
19.00 Uhr: „Unser Leben und Dienst als 
Christ“ – Zusammenkunft; Kurzvortrag 
zum Bibelbuch 4. Mose; jeden So., 9.30 
Uhr: Biblische Vorträge, die helfen, 
christliche Lehren fest im Sinn zu be-
halten.

■  Sport- & Wandervereine

VfR Altenmünster
Fußballjugend: Training für unter 
14-Jährige kann unter geltenden Coro-
navorgaben stattfinden: E-Junioren 
montags 17.00 - 18.30 Uhr; D-Junioren 
freitags von 17.30 - 19.00 Uhr; FAA frei-
tags von 16.30 - 18.00 Uhr; Bambini mitt-
wochs von 16.00 - 17.00 Uhr.

Schwäbischer Albverein  
Crailsheim
13.06.: geplante Ausfahrt zur Burg Teck 
wird wegen Corona auf Juli 2021 ver-
schoben, genauer Termin wird noch 
bekannt gegeben, Anmeldungen an 
Wanderwartin Irmgard Hänse, 07959-
352 oder Mail: irmgardhaense@web.de; 
Alle weiteren Veranstaltungen sind bis 
auf Weiteres abgesagt und Änderungen 
werden rechtzeitig bekannt gemacht; 
05.-09.09.: Wanderfahrt in das Elbsand-
steingebirge soll bei Vorliegen aller Vo-
raussetzungen in Sachen Corona statt-
finden, mit Hotel in Gohrisch, 
Wanderungen und eine Stadtführung 
in Dresden, Anmeldungen bei Irmgard 
Hänse bis 11.06. über 07959-352 oder Mail 
irmgardhaense@web.de.

■  Musik- & Gesangvereine

Musikverein Blaskapelle  
Onolzheim
22.05.-06.06.: „Weg der Musik“, ca. 3,5 km 
langer Rundweg mit Fragen rund um 
das Thema Musik und Gewinnspiel, 
Start und Ziel ist der Wanderparkplatz 
Aspenstraße am Ortsausgang von 
Onolzheim in Richtung Gründelhardt, 
insgesamt werden fünf Stationen mit 
je einer Frage zur Musik angelaufen, 
Infos zu den Stationen gibt es am Start-
punkt, die Lösung muss notiert werden 
und zusammen mit der Anschrift des 
Teilnehmers an Anja.Ebert@blaskapel-
le-onolzheim.de oder per Post: Anja 
Ebert, Langäckerstr. 20, 74564 Crails-
heim gesendet werden (Kugelschreiber 
und Zettel bitte mitnehmen), unter al-
len richtigen Einsendungen werden 
drei Gewinner gezogen, Gewinn: CD 
„Sounds of Crailsheim“ und eine kleine 
Überraschung.

■  Bürger- & Dorfgemeinschaften

Siedlungsgemeinschaft  
Sauerbrunnen
donnerstags (bis auf Weiteres), 17.00 - 
19.00 Uhr: Corona-Teststation in der 
evangelischen Christuskirche, ohne An-
meldung.

■  Soziale Vereine

Lebenshilfe Crailsheim 
Mo., 9.00 - 12.00 Uhr, Di., und Mi., 13.00 - 
16.00 Uhr, Do., und Fr., 9.00 - 12.00 Uhr, 
Goldbacher Str. 60, 74564 Crailsheim: 
geöffnet, persönliche Termine können 
jederzeit vereinbart werden, Infos un-
ter Tel. 07951 4077433 oder E-Mail info@
lebenshilfe-crailsheim.de.

Bürgerhilfe Roßfeld
Mo. bis Fr., 18.00 - 19.00 Uhr: Hilfe-Ersu-
chen für Mitglieder unter Telefon 07951 
4721216.

■  Sonstige Vereine

DMB-Mieterbund SHA CR
Außenstelle Crailsheim
Beratung nach Vereinbarung per Mail 
info@mieterbund-sha.de oder Tel. 0791 
8744.

Stadtbücherei
Schlossplatz 2
Öffnungszeiten:
Mo. und Do.  12.00 bis 18.00 Uhr
Di. und Fr.    9.00 bis 18.00 Uhr
Sa.  10.00 bis 13.00 Uhr
Telefon 07951/403-3500

Jugendbüro
Beuerlbacher Str. 16 (Volksfestplatz)
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 15.00 bis 20.00 Uhr

Telefon 07951/9595821

Stadtmuseum im Spital
Spitalstraße 2
Telefon 07951/403-3720

BÜRGERSERVICE

KIRCHEN VEREINE

Wo erhalte ich eine Lebensbeschei-
nigung? Eine Lebensbescheinigung 
erhalten Sie im Bürgerbüro.
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BÜRGERSERVICE AUF EINEN BLICK Änderungswünsche über Telefon 07951/403-1285

NOTFALL & HILFE

Notruf
• Feuerwehr  Telefon 112
• Notarzt/Rettungswagen Telefon 112
• Polizei  Telefon 110

Allgemeinärztlicher Notdienst
• Notfallpraxis, Telefon 116117 

(24 Stunden erreichbar)
• Notfallambulanz, Gartenstraße 21, 

Telefon 07951/4900

Apotheken-Notdienst
Wechsel morgens 8.30 Uhr
Fr., 21.05.: Schönebürg-Apotheke Crails-
heim, Schönebürgstr. 78, , Telefon: 07951 
278044;
Sa., 22.05.: Apotheke Ilshofen, Hauptstr. 12, 
Ilshofen, Telefon: 07904 263;
So., 23.05.: Ritter-Apotheke Crailsheim, 
Karlstr. 30, Telefon: 07951 8380;
Mo., 24.05.: Jagst-Apotheke Crailsheim, 
Postplatz 2, Telefon: 07951 96960;
Di., 25.05.: Apotheke Rot am See, Raiff-
eisenstr. 13, Rot am See, Telefon: 07955 
93930;
Mi., 26.05.: Greifen-Apotheke Schroz-
berg, Blaufeldener Str. 4, Schrozberg, 
Telefon: 07935 314;
Do., 27.05.: Fichtenau-Apotheke, Haupt-
str. 7, Fichtenau, Telefon: 07962 520;
Fr., 28.05.: Apotheke Gerabronn, Blau-
feldener Str. 10, Gerabronn, Telefon: 
07952 925050;
Sa., 29.05.: Apotheke Blaufelden, Haupt-
str. 4, Blaufelden, Telefon: 07953 319;
So., 30.05.: Flügelau-Apotheke, Gail-
dorfer Str. 76, Crailsheim, Telefon: 07951 
21121;
Mo., 31.05.: Schloss-Apotheke Kirch-
berg, Frankenplatz 3, Kirchberg an der 
Jagst, Telefon: 07954 98700;
Di., 01.06.: Apotheke Rot am See, Raiff-
eisenstr. 13, Rot am See, Telefon: 07955 
93930;
Mi., 02.06.: Ritter-Apotheke Crailsheim, 
Karlstr. 30, Telefon: 07951 83 80.

Augenärztlicher Notdienst
Telefon 0180/6020785

Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle
Außenstelle des Landratsamtes, In den 
Kistenwiesen 2a, Telefon 07951/4925252

Giftnotruf
Telefon 0761/19240

Notdienst für
Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten
Telefon 0180/5120112

Hospiz-Gruppe Crailsheim
Diakonieverband Crailsheim,
Telefon 0157/52849680

Kinderärztlicher Notdienst
Telefon 0180/3112001

Klinikum Crailsheim
Telefon 07951/4900

Krankentransport
Telefon 0791/19222

Polizei Crailsheim
Telefon 07951/4800

Menschen mit Behinderung
• Frühförderstelle, Telefon 07951/2979830
• KiTa-Integration, Telefon 07951/2979837
• Ambulante Dienste und Assistenz, 

Telefon 07951/2979820

Psychologische Beratungsstelle 
• Ev. Kirchenbezirk Crailsheim,  

Kurt-Schumacher-Str. 5,  
Telefon 07951/9619920

• Caritas Crailsheim, Schillerstr. 13,  
Telefon 07951/943127

Sucht-Beratung
• Jugend-Sucht-Beratung (bis zum  

27. Lebensjahr), Schillerstr. 8,  
Telefon 07951/49258-12

• Diakonieverband (ab dem 28. Lebens-
jahr), Kurt-Schumacher-Str. 5,  
Telefon 07951/9619940

Tierärztlicher Notdienst
Sa., 22.05./So., 23.05.: Praxis Dr. Vieh-
mann, Rubensstr. 2, 74574 Schrozberg, 
Telefon: 07935 544;
Mo., 24.05.: Tierärzteteam Tiefenbach, 
Steigäckerweg 10, 74564 Crailsheim, Te-
lefon: 07951 97970;
Sa., 29.05./So., 30.05.: Tierarztpraxis 
DVM Schmidt, Steinbrunnenstraße 11, 
74532 Ilshofen, Telefon: 07904 9437227.

Tierschutz
• Tierschutzverein Crailsheim- 

Tierheim, Am Tierheim 4,  
Telefon 07951/294777

• Tierschutzverein Aktive Tierhilfe 
Crailsheim, Telefon 0152/32060394

• Tierschutzverein Altkreis Crailsheim 
und Umgebung, Gaildorfer Straße 50, 
Telefon 0160/96862751

Zahnärztlicher Notdienst
Telefon 0711/7877799

ENTSORGUNG 

Amt für Abfallwirtschaft
Telefon 0791/7558822

Wertstoffhof
Friedrich-Bergius-Str. 21
Telefon 0791/7557321

ENTSTÖRUNG

Störungsdienst EnBW ODR
Strom: Telefon 07961/820

Störungsdienst Stadtwerke
Notfall-Servicenummer:  
Telefon 0800/2269444 (gebührenfrei) 
oder 0171/3613149

BÜRGER & SERVICE

Das Rathaus und das Bürgerbüro 
sowie sämtliche städtische Institu-
tionen sind derzeit zu den angege-
benen Öffnungszeiten weiterhin 
telefonisch zu erreichen. Sollte ein 
persönlicher Kontakt unerlässlich 
sein, bitten wir vorab dringend um 
eine telefonische Terminvereinba-
rung.

Bürgerbüro im Rathaus
Marktplatz 1

Öffnungszeiten:
Mo. bis Mi.   7.30 bis 17.00 Uhr
Do.   7.30 bis 17.30 Uhr
Fr.   7.30 bis 12.00 Uhr
Sa.   9.00 bis 12.00 Uhr

Telefon 07951/403-0; Fax 07951/403-1400

Rathaus
Marktplatz 1
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.   7.30 bis 12.00 Uhr
Do.    7.30 bis 12.00 Uhr
 und 13.00 bis 17.30 Uhr
Termine sind nach Vereinbarung auch 
außerhalb dieser Zeiten möglich. 
Telefon 07951/403-0; Fax 07951/403-1400

Stadtarchiv
Marktplatz 1
Termine nach Vereinbarung unter
Telefon 07951/403-1290

Standesamt & Bestattungen
Telefon 07951/403-1117
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SONSTIGES

Diesen Teil der Stadtgeschichte sollte 
nie in Vergessenheit geraten: Am Ende 
des Zweiten Weltkriegs wurde Crails-
heim fast vollständig zerstört.
Die Situation in Crailsheim Mitte April 
1945 ist heute unvorstellbar. Crailsheim 
war ein Kriegsgebiet, in dem geschos-
sen, getötet und gestorben wurde. Da-
bei erlitt die Stadt furchtbare Schäden: 
Auf die Gesamtstadt gerechnet lag der 
Zerstörungsgrad bei etwa 65 Prozent, 
im Bereich der Innenstadt, also der 
Bebauung innerhalb der früheren 
Stadtmauer, waren 95 Prozent der Ge-
bäude zerstört oder so schwer beschä-
digt, dass sie nicht mehr bewohnbar 
waren.

Zerstörung in mehreren Etappen
Wie ist diese Katastrophe zu erklären, 
vor allem auch im Blick auf Städte der 
Umgebung, die sehr viel glimpflicher 
über die letzten Kriegstage kamen?
Die Kriegszerstörung Crailsheims 1945 
ereignete sich in mehreren Etappen 
und ihr Ablauf weist Besonderheiten 
auf, die Crailsheim von den Nachbar-
städten deutlich unterscheidet.
Erste größere Schäden verursachten 
zwei schwere Luftangriffe am 23. Fe-
bruar und am 4. April 1945, die sich ge-
gen den Bahnhof und gegen den im 
Westen der Stadt gelegenen Flieger-
horst richteten. Teile der westlichen 
Innenstadt inklusive des Rathausturms 
wurden dabei schwer getroffen. Die 
beiden Angriffe forderten knapp 100 
Menschenleben. Trotz der verursachten 
Schäden war die Stadt von einer Kom-
plettzerstörung noch weit entfernt, 
weite Bereiche des Stadtgebietes noch 
intakt.

Ein zweifelhaftes „Alleinstellungs-
merkmal“
Die „Sonderrolle“ Crailsheims begann 
am 5./6. April 1945, als motorisierte Ein-
heiten der US-Armee die starken deut-
schen Verteidigungsstellungen an Ne-
ckar und Jagst bei Heilbronn umgingen 
und in schnellem Tempo entlang der 
heutigen Bundesstraße B 290 nach Sü-

den vorstießen. Am Spätnachmittag 
des 6. April erreichten sie Crailsheim 
und besetzten die Stadt ohne große 
Kampfhandlungen. Damit hätte der 
Krieg für die Bewohner der Stadt zu 
Ende sein können und es wäre – alles in 
allem – ein glückliches Ende gewesen.
Aber der Vorstoß der US-Truppen, des-
sen eigentliches Ziel die Umfassung der 
deutschen Stellungen bei Heilbronn 
war, was die gesamte deutsche Front in 
Südwestdeutschland bedrohte, rief 
massive Gegenangriffe von Wehrmacht 
und SS hervor – und diese richteten 
sich vor allem gegen Crailsheim. Ab 
dem 8. April beschoss deutsche Artille-
rie die Stadt, alle verfügbaren deut-
schen Truppen, bis hin zu Gebirgsjäger-
Einheiten aus dem Alpenraum, wurden 
in die „Schlacht um Crailsheim“ gewor-
fen. Und es gelang dem deutschen Mi-
litär etwas, was ihnen an der Westfront 
außer in Crailsheim nie gelang: Sie 
konnten die Stadt, wenn auch unter 
enormen Verlusten, für zehn Tage, vom 
11. bis zum 20. April, von den Amerika-

nern zurückgewinnen – ein zweifelhaf-
tes „Alleinstellungsmerkmal“ Crails-
heims.
Die Stadt wurde in der Folge mit Pan-
zersperren und Maschinengewehr-Stel-
lungen befestigt, die Bevölkerung 
durch SS und Parteifunktionäre massiv 
unter Druck gesetzt.
Der 20. April 1945
Aber natürlich war der deutsche „Sieg“ 
in Crailsheim nur ein kurzes Intermez-
zo. Die US-Truppen rückten in den fol-
genden Tagen wieder auf Crailsheim 
vor – diesmal auf breiter Front – und 
standen am Abend des 20. April 1945 
zum zweiten Mal vor der Stadt. Nach 
ersten Beschießungen versuchten die 
Amerikaner die Stadt zur Übergabe zu 
bewegen, es fand sich jedoch auf Stadt-
seite kein Verantwortlicher, der die Ver-
handlungen geführt hätte. Daraufhin 
erfolgte der massive Beschuss der Stadt, 
der zu schweren Bränden und großen 
Zerstörungen führte. 
Die Crailsheimer Innenstadt war ver-
loren. 

STADTGESCHICHTE

Crailsheim – „ein einziger Trümmerhaufen“

Die 82-jährige Marie Koppenhöfer irrt durch die Trümmer der Karlstraße, die 
von amerikanischen Soldaten mit Bulldozer provisorisch geräumt wird, 
21.4.1945.

Wussten Sie schon? Crailsheim wurde 1136 n. Chr. erstmals urkundlich erwähnt.
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SONSTIGES

Crailsheim-Aufkleber 
Die Aufkleber mit dem Logo der Stadt-
verwaltung sind zum einen als „klassi-
sche Variante“ in den Stadtfarben er-
hältlich, aber auch als Abzieh-Version 
mit einer silbernen Schriftfarbe. Diese 
Aufkleber sind vor allem fürs Auto 
gedacht, können aber auch auf ande-
ren glatten Flächen genutzt werden.


